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Alle Informationen entsprechen der aktuellen Kenntnis auf Basis unserer verfügbaren Daten, die KGM vom
Lieferanten / Hersteller des Materials (Bestätigungen, chemische Analysen, offizielle Website, etc.) erhalten
hat. Viele Substanzen sind allgegenwärtig. Die Beobachtung aller dieser Stoffe ist nicht Bestandteil der
laufenden Produktionskontrolle von KGM.

04.07.2024

Informationen zu REACH (Verordnung 1907/2006) und SVHC

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir, das Unternehmen KGM Kugelfabrik GmbH & Co.KG, sind uns unserer
Verantwortung gegenüber Kunden, Lieferanten und Umwelt stets bewusst.
Somit möchten wir Sie über folgendes in Kenntnis setzen.

Als Kugelhersteller setzen wir zur Produktion, im Sinne von REACH, als Vor-
material lediglich Erzeugnisse ein. Wir betrachten uns daher als ein nachge-
schalteten Anwender (Downstream User). Eine Zubereitung oder Verände-
rung an chemischen Stoffen ist nicht gegeben. Des Weiteren werden auch
basierend auf dem heutigen Kenntnisstand keinerlei Stoffe beabsichtigt oder
unbeabsichtigt freigesetzt. Die KGM Kugelfabrik GmbH & Co.KG ist somit von
einer Vorregistrierung bzw. Registrierung ausgenommen.

Die Informationspflicht nach Artikel 33 Absatz 1 der REACH-Verordnung, wel-
che sich durch die gesamte Lieferkette zieht, ist uns bekannt. Diese besagt,
dass ein Lieferant seinen Kunden informieren muss, falls ein SVHC-Stoff mit
mehr als 0,1 Masseprozent in seinen Produkten enthalten ist.

Derzeit liegen uns seitens unserer Rohstoff- und Materiallieferanten keinerlei
Informationen über enthaltene SVHC-Stoffe vor (ausgenommen sind Teile mit
Nickelbeschichtung – hier liegt der Anteil Blei < 0,1% Gewichtsprozenten).

Bezüglich Fragen zur dargestellten Vorgehensweise im Hause KGM steht
Ihnen als Ansprechpartner

Herr Jürgen Lay
Leiter Qualitätswesen
Tel.: 0661/1094-310
E-Mail: juergen.lay@kgm-kugeln.de

zur Verfügung.

Für allgemeine Fragen zum Thema REACH steht Ihnen im Internet der
REACH Helpdesk unter www.reach-helpdesk.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

KGM Kugelfabrik GmbH & Co.KG

ppa. J. Lay
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